
Merkblatt zur 
 „Verbindlichen Erklärung zum Elterneinkommen“ 

 
Ihr Kind besucht eine Offene Ganztagsgrundschule in Unna. Entsprechend Ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, haben Sie einen monatlichen Beitrag zu den Betriebskosten der Einrichtung zu leisten. 
Grundlage über die Erhebung dieser Elternbeiträge ist die aktuelle Gebührensatzung für offene 
Ganztagsgrundschulen der Kreisstadt Unna, einzusehen unter: www.unna.de 
 
 
Hinweise zum Ausfüllen der Erklärung 
 
1. Einkünfte der Sorgeberechtigten  
 
Lebt das Kind  

 bei den Eltern, sind die gesamten Einkünfte beider Elternteile maßgebend. Dies gilt auch für Eltern die 
getrennt lebend oder geschieden sind, bei denen sich das Kind zu gleichen Zeitanteilen bei beiden 
Elternteilen aufhält. 

 bei nur einem Elternteil, so sind auch nur dessen Einkünfte maßgebend. 
 bei Pflegeeltern, wird höchstens der monatliche Beitrag der 2. Einkommensgruppe von 40,00 € 

festgesetzt. 
 
 
2. Zu berücksichtigende Einkunftsarten  
 
Maßgebend sind die Einkünfte des laufenden Kalenderjahres der Eltern und des Kindes, welches die OGGS 
besucht:  
 

 (positive) Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, nichtselbstständiger Arbeit, aus 
Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen, Land- und Forstwirtschaft sowie sonstige Einkünfte. 
Zum Einkommen zählen auch steuerfreie Einkünfte, wie z.B. ein Mini-Job. 

 Einmalzahlungen wie z. B. Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld, Abfindungen und Prämien werden 
hinzugerechnet. 
 

 Unterhaltsleistungen von Privatpersonen (Trennungsunterhalt, Kindesunterhalt etc.)  

 Öffentliche Leistungen. Hierzu gehören insbesondere Arbeitslosengeld I, Unterhaltsvorschuss, 
Krankengeld, Ausbildungsförderung, Konkursausfallgeld und Elterngeld. 
 
Bei Bezug folgender öffentlicher Leistungen, werden Sie von der Zahlung eines Elternbeitrages 
befreit: 
- Leistungen nach dem SGB II (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Bürgergeld) 
- Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt / Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung) 
- Asylbewerberleistungen 
- Kinderzuschlag  
- Wohngeld  
 

 
Beamten, Richtern oder ähnlichen sozialversicherungsfrei Beschäftigten, sind dem ermittelten Einkommen 
pauschal 10 % hinzuzurechnen.  
 
 
3. Von den Einkünften abzuziehende Beträge  
 
Es werden grundsätzlich die Gesamt(brutto-)einkünfte zugrunde gelegt. Hiervon können nur die 
dazugehörigen vom Finanzamt anerkannten Werbungs- und Kinderbetreuungskosten abgezogen werden. 
Ist die Höhe der Werbungskosten noch nicht durch das Finanzamt festgestellt, wird die Pauschale berücksichtigt. 
 
Sogenannte Negativeinkünfte, d. h. Verluste bzw. Werbungskostenüberschüsse, finden keine 
Berücksichtigung.  
 
Kinderfreibeträge werden ab dem dritten Kind abgezogen. 
 
 
4. Änderung der laufenden Einkünfte  
 
Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zu einer Einstufung in eine andere Einkommensgruppe führen 
können, müssen Sie unverzüglich mitteilen. Die veränderten Verhältnisse weisen Sie bitte anhand geeigneter 
Unterlagen nach. 
Einkommensänderungen treten z. B. ein durch: Arbeitsaufnahme eines Elternteils oder beider Elternteile, 
Arbeitsplatzwechsel, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug, Trennung der beitragspflichtigen Eltern, Geburt des 3. 
oder eines weiteren Kindes, Wegfall von Unterhalt o. ä. 
 
 
 



 
5. Der zu leistende Elternbeitrag ist vom Jahreseinkommen abhängig und ergibt sich aus der  
    nachfolgenden Staffelung: 
 

Jahreseinkommen monatlicher Elternbeitrag 
 

bis      16.000 €                    0,00 € 
bis      26.000 €                  40,00 € 
bis      38.000 €                  60,00 € 
bis      50.000 €                  80,00 € 
bis      62.000 €                100,00 € 
bis      74.000 €                120,00 € 
bis      86.000 €                130,00 € 
über   86.000 €                140,00 € 

 
 
6. Geschwisterkinder besuchen gemeinsam die offene Ganztagsgrundschule 
Für das erste Kind ist der nach dem Einkommen festzusetzende Elternbeitrag nach der Staffelung für die offene 
Ganztagsgrundschule zu zahlen. Für das zweite Kind werden 50 % dieses Beitrages berechnet. Jedes weitere 
Kind ist beitragsfrei. 
 
 
7. Geschwisterkinder besuchen eine Kibiz-Einrichtung (Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagespflege) 
Für das Kind in der Kibiz-Einrichtung (Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagespflege) ist der volle Beitrag nach der 
jeweils gültigen Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in der Kreisstadt Unna zu zahlen. Für das Kind in der 
offenen Ganztagsgrundschule werden 50 % des maßgeblichen Beitrages nach der Staffelung für die offene 
Ganztagsgrundschule berechnet.  
Jedes weitere Kind ist beitragsfrei. 
 
 
8. Erlass von Elternbeiträgen 
Ist den Eltern und dem Kind die Belastung nicht zumutbar, besteht die Möglichkeit die Elternbeiträge zu 
ermäßigen bzw. zu erlassen. Dies ist nach den Verhältnissen im Einzelfall zu prüfen, einen entsprechenden 
Antrag erhalten Sie im Fachbereich. Der Antrag kann ab dem Monat der Antragstellung bewilligt werden, eine 
rückwirkende Bewilligung ist nicht möglich.  
 
 
Bitte beachten Sie: 

Der Jahreselternbeitrag ist in 12 Monatsbeiträgen zu entrichten. Beitragszeitraum ist das Schuljahr 
(grundsätzlich vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres). Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der 
Schule nicht berührt. 
 
Der Beitrag ist jeweils zum 5. eines Monats im Voraus zu entrichten. Über die Höhe des monatlichen 
Elternbeitrages sowie die weiteren Zahlungsbedingungen ergeht ein Gebührenbescheid. 
 
Erfolgt die Aufnahme eines Kindes innerhalb eines bereits laufenden Monats, so ist der volle Elternbeitrag zu 
zahlen. 
 
Der Beitrag ist in voller Höhe ebenfalls dann zu entrichten, wenn ein Kind aus Krankheitsgründen die 
Betreuungsgruppe nicht besuchen kann oder wenn es auf Wunsch der Erziehungsberechtigten 
vorübergehend oder dauerhaft der Betreuung fernbleibt. 
 

 

 

 

 


